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lhr Informationsbegehren nach 5 2 Abs. 1 Verbraucherinformationsgesetz (VlG)

Sehr █████ ███ █████

auf fhr fnformationsbegehren vom 72.:.2.2OL9, das bei uns als informationspflichtige Stelle am 12.12.2019 ein-
gegangen ist ergeht gemäß g 5 Abs. 2 Satz Z Verbraucherinformationsgesetz (VtG) folgender

. Grundbescheid:

1. Dem Informationsbegehren nach 5 2 Abs. 1 Satz 1 Nr, 1 VIG wird stattgegeben.
2' Der zugang zu den nachgesuchten Informationen erfolgt durch schriftliche Auskunftserteilung nach

Ablauf von zwel Wochen nach Bekanntgabe dieses Grundbescheides gegenüber dem Dritten.
3. Dieser Bescheid ergeht kostenfrei,

lhr Informationsbegehren hat folgenden Inhalt:

7. Wonn hoben die beiden letzten lebensmittelrechtlichen BeÜiebsüberprüfungen im folgenden Betrieb stdttge-

funden?

Fleischerei Schulze

Kesselsdoüer Stroße 38

07759 Dresden
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|BAN: OE58 4505 0300 3159 0üOm |BAN: DE77 86010090 @O10359 03 T.t.fon (o3 50 4OE 0511 Südhöhe mit den Buslinien 63 und 55
BIC: OSDDDESUtiX BtCr PB|{XDEFF lelefax (03 511408 05 13 Spr.chretten:

Mo |F12l.,hr

E-Maits: 
Dt, Do$18 Uhr, Fr 9-12 Uhr

vet€rinaeramt@dr€sdan.de

oeutsche Aanl Commeftbänk

ISAN: DE818707 0000 0527 727 m t8AN: DETO 8504  0000 0112 0740 0O

BIC DEWDESCXXX BtC: COBAoEFD(XX www.dresden.d!

EleKronische Dokumant€ mit qutllfizlener elaktronlscher sEnatur kÖnnen si€ üb€r ein Formulareinr€idEn. Dadiber hinaus dM es dia Möltichk!il, E-Maits an die l,öndes-
hauptstadt or€sd.n mlt cln€m s/M|ME-zenifikat zu varschliissrln oder mit DE-Mall sich€rc E-Ma s zu s€ndln. w€iter€ Information€n hilrr; findan si. um€r www.ores-
den.d€Aontakt.



2. Kom es hierbei zu Beonstondungen? Folls jo, beontroge ich hiermit die Herousgabe des entsprechenden Kon'

trollberichts on mich.

tJnter .Beonstdndungen" verstehe ich unzulössige Abweichungen von den Anforderungen des Lebensmittel-

und Futtermittelgeseabuches (LFBG) oder onderen geltenden Hygienevorschriften. Solke es zu einer oder meh-

reren solchen Beanstandungen gekommen seii, beontroge ich die Herousgobe des entsprechenden, vollständi-

gen Kontrotlbe chts - unabhöngig dovon, wie thre Behörde die Beonstondungen eingestuft hot (bspw. als 
"ge-

ringf ügig" ode r .schwerwiegend" ).

Nach I 2 Abs, 1 Satz 1 Nr. 1 VIG hat jeder nach Maßgabe dieses Gesetzes Anspruch auf freien ZuganB zu allen

Daten über von den nach Bundes- oder Landesrecht zuständigen Stellen festgestellte nicht zulässige Abweichun-

gen von Anforderungen des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches, der auf Grund dieser Gesetze erlasse-

nen Rechtsverordnungen, unmittelbar geltender Rechtsakte der Europäischen Gemeinschaft oder der Europäi-

schen Union im Anwendungsbereich der genannten Gesetze, sowie Maßnahmen und Entscheidungen, die im

Zusammenhang mit den genannten Abweichunten getroffen worden sind, [...].

Nach 5 2 Abs. l Satz 1 Nr. 7 VIG umfasst der Informationsanspruch auch Informationen zu Überwachungsmaß-

nahmen.

lhr lnformationsbegehren unterfällt dem AnwendunSsbereich des vlc.

Ausschluss- und Beschränkungsgründe nach S 3 VIG sind nicht ersichtlich.

Der betroffene Lebensmittelunternehmer hat sich im Anhörungsverfahren nicht geäußert.

Demgemäß ist dem oben dargestellten Informationsbegehren stattzugeben. Nach S 5 Abs. 4 vlG darf der Infor-

mationszugang allerdings erst erfolgen, wenn die Entscheidung dem oder der Dritten bekannt Segeben worden

ist und diesem ein ausreichender zeitraum zur Einlegung von Rechtsbehelfen eingeräumt worden ist. Der Zeit-

raum nach 5 5 Abs. 4 satz 2 VIG soll 14 Tage nicht überschreiten.

Die sofortige Vollziehbarkeit des Grundbescheides folgt aus 5 5 Abs.4 VlG, da sich das Informationsbegehren

auf Informationen nach I2 Abs. l Satz 1 Nr. l VlG richtet.

Sie begehren die Übermittlung der Informationen per E-Mail.

Nach 5 6 Abs. l Satz l VlG kann die informationspflichtige Stelle den Informationszugang durch Auskunftsertei-

lung, Gewährung von Akteneinsicht oder in sonstiger Weise eröffnen. Wird eine bestimmte Art des Informati-
onszugangs begehrt, so darf dieser nur aus wichtigem Grund auf andere Art 8ewährt werden.

Die lnformationsgewährung wird vorliegend aus Datenschutzgründen schriftlich (postalisch) erfolgen. Der ge-

wünschte Übermittlungsweg (elektronisch) stellt keinen sicheren Kommunikationsweg dar, da E-Mails nicht sig-

niert und verschlüsselt zugestellt werden können. Ein unberechtigtes Abfangen/Abfischen und Mitlesen der E-

Mails kann nicht ausgeschlossen werden. Daher ist der Postweg als gesicherter Kommunikationswe8 gewählt

worden. Die verFahrensgegenständlichen Kontrollberichte werden dann diesem Schreiben zum Informationszu-

gang als Anlage beigefügt.

Mit Blick auf die Informationsgewährung wird schon jetzt darauf hingewiesen, dass die inhaltliche Richtigkeit

der Informationen nicht überprüft worden ist, soweit es sich nicht um personenbezogene Daten handelt,9 6

Abs. 3 Satz 1VlG. Der informationspflichtigen Stelle sind Hinweise aufZweifel an der Richtigkeit nicht bekannt,

56Abs.3satz2vlc.

Die Entscheidung über die Kosten des Verfahrens beruht auf I 7 Absatz l Satz 2 VlG. Danach ist der Zugang zu

Informationen nach I 2 Absatz l Satz 1 Nummer l VlG bis zu einem Verwaltungsaufi and von 1.000 Euro ge-

bühren- und auslagenfrei. Der Zugang zu den Informationen ist im vorliegenden Verfahren kostenfrei.



Rechtsbehelfsbelehru ng

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der

Widerspruch ist bei der Landeshauptstadt Dresden zu erheben. Der Hauptsitz befindet sich im Rathaus, Dr.-

Küfz-Ring L9, OL067 Dresden.

M it freundlichen Grüßen

im Auftrag

██ ██████

███████████████████████████

Hinweise:

Die lhnen übermittelten Daten und Informationen unterliegen dem Amts- bzw. Dienstgeheimnis. Der Anspruch

auf Informationszugang nach dem VIG beschränkt sich auf Sie als Antragsteller nach 5 2 Abs. 1 VtG. Ein An-
spruch auf Veröffentlichung im Internet durch den Antragsteller über entsprechende portale ist hiervon nicht

umfasst.

Fürjegliche weitere Verbreitung bzw. Veröffentlichung der bereitgestellten Informationen, welche ggf. unge-
rechtfertigt ist und rechtliche Interessen Dritter betreffen, stehen ausdrücklich sie persönlich in der Verant-

wortung.

Die Veröffentlichung personenbezogener Daten ist nach dem VIG nicht statthaft. vorsorglich widersprechen

wir der veröffentlichung personenbezogener Daten von allen Mitarbeitern unserer Behörde.


